
für die Derjorgung der alten Wehrmadt zufallen. Eine der

erjten Aufgaben der neuen Regierung war es, die Härten der

i Hotverorönungen zu bejeitigen und die Anrechnung der Renten

der Kriegsbejhädigten und Kriegerwitwen auf die Renten aus

der Sozialverfiherung zu mildern. Bejondere Sorge qalt auch

‚den Hinterbliebenen: Kriegerwitwen, Kriegerwaijen und nidt-

verjorgunasberedhtigten Kriegereltern. _ i

Das im RATI ausgearbeitete Gejeg vom 27. Februar 1934

über die Derjorgung der Kämpfer für die nationale Erhebung

jtellt die darin zujammengefaßte DPerjonengruppe und deren

Binterbliebene den Kriegsbejhädiaten gleich.

Die ärztlide Abteilung des Minijteriums

Ein wejentlicher und immer mehr an Bedeutung gewinnen-

der Teil der Derjorgung der Kriegsbejhädigten ijt die

Beilbehandlung, die ohne jede zeitliche Bejhränkung für

die Folgen der Dienjtbejhädigung von den Krankenkajjen als

ambulante oder Krankenhausbehandlung gewährt wird, wäh-

rend ji) das Reich die Bewilligung der’ orthopädijchen Derjor-

gung, der Kuren und bejonderer Heilverfahren vorbehalten

hat. Die Dermittlung und Durchführung diejer Derjorgungs-

heilbehandlung ijt eine der wichtigjten Aufgaben der Ärztlicen

Abteilung; jie bemüht jich hierbei, alle diagnojtiihen und

tberapeutiichen Erkenntnijje für die Behebung der aqejundheit-

lichen Schäden zu verwerten und in diefem Rahmen die Schwer-

Rriegsbejchädigten, vor allem die Kriegsblinden und Hirnver-

legten, bejonders zu betreuen.

Don der Gewährung von Badekuren in eigenen Anjtalten
und geeigneten anderen Anjtalten wird in’ von Jahr zu Jahr
jteigendem Umfange Gebraud gemadıt; die Heiljtättenbehand-

lung der Tuberkulöfen wird bejonders gefördert, aud) Hod-
- gebirgskuren in Davos werden für. tuberkulöje Kriegsbeihä-

‚digte troß mander Schwierigkeiten durchgeführt.

Eine Reihe von Maßnahmen der Ärztlihen Abteilung auf

‚dem Gebiete der Derforgungsheilbehandlung hat

_ über das Derjorgungswejen hinaus aud für die Sozialverjiche-

rung und die Fürjorge Bedeutung erlangt. Hierher gehört

einmal die Hormung der Krankenjelbjtfahrer, der Kranken-
- jchiebewagen, der Armanjäße für Träger Rünjtliher Arme und

- jchlieglich der Batterien für elektrijche Hörapparate. Sie wurde
unter Führung des Hormungsausjhujjes in Zujammenarbeit

‚mit Beauftragten der Ätztlicien Abteilung und den Fachher-

jtellern durdiaeführt.

— MWeiter läßt die Ärztliche Abteilung einer Reihe von Be-

jtrebungen ihre Förderung angedeihen; jo der wijjenjhaftlihen

Büderkunde,.der Gejellihaft für Rheumabekämpfung, dem

Reihsausihuß für Dolksgejundheitsdienjt, dem Reichskrebs-

ausihug ujw. ;
Die verjorgungsärztlide Gutadtertätig-

Reit jtets auf wijjenjchaftlicer Höhe zu erhalten, war aud

-—In zunehmendem Maße befaßt jih die Gejeggebung des

tritten Reiches mit der Abjtammung des deutjchen Mlenjchen.

- Die Frage nad) Erbanlage und Rajje tritt immer mehr in den

Dorderarund. Hier begegnen wir einem Problem, das jeit eini-

ger Zeit im Schrifttum bejonders eingehend behandelt wird,

dem Problem der unehelihen Kinder. Leider ijt es

— Tatjache, daß ein ziemlich aroger Teil der nußerehelich Ge-

borenen (20 v. 5.) keinen fejtjtellbaren Dater bejitt; bei einem

glüklicherweife viel geringeren Teil bleibt tro& jurijtijcher

Fejtitellung nod eine gewijje tatjählidhe Unjicherheit weiter

bejtehen (3. B. in den Fällen der Anerkennung der Daterjhaft

nad) 8 1718 BGB). :

Die Reformvorjchläge, welde die künftige Gejtaltung des

Unehelihen-Recdts behandeln, hat Dr. Diehweg im „Deut-
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- ztehungen nicht abgerijjen.

in den abgelaufenen Jahren ein jtändiges Bemühen der Arzt

lihen Abteilung. In diefer Richtung lag die planmäßige Fort

bildung der durch Ianajährige Erfahrungen gejhulten verjor-

gungsärztlihen Gutachter, die vermehrte Heranziehung Doll”

Fahärzten zur Begutachtung, der jhon erwähnte Ausbau der

mit Fadärzten bejegten und mit neuzeitlihem Unterfuhungs-

-gerät ausgejtatteten Derjorgungsärztlicen Unterfuhungsitellen.

Das gleihe Ziel verfolgte die wijjenjhaftlihe Auswertung

ber in den Derjorgungsakten niedergelegten ärztlichen Beobad

tungen über Entjtehung, Derlauf und Ausgang von Kriegs“

leiden durch bejonders erfahrene und hierfür befähigte Ärzte.

Die Ergebnijje diejer Arbeit werden in Form einzelner Abhand-

tungen in der vom Reichsarbeitsminijterium geförderten jozial-

mediziniichen Schriftenreihe „Arbeit und Gejundheif‘“

veröffentlicht und Rommen jo aud den Gutaditern in der So

zialverjiherung und der Mehrmacht zugute. |

Um unjere nod) vielfach Tückenhaften Kenntnijje über Ablauf

und Urjahe der Sterblichkeit unter den Kriegsbejhädigten ZU

erweitern, leitet die Ärztliche Abteilung mit Unterjtügung des

Reichsgejundheitsamtes eine Statijtik der Todesurjacdhen bei’

bejhädigten Teilnehmern am Weltkriege ein. Ihre Ergebnijje

werden nicht nur der ärztlichen Behandlung und Begutahtung

Husten bringen, jondern auch dem Gejeggeber wichtige Finger-

zeige geben.

Der Erwerb einer neuen Kuranjtalt für Kriegsbejhädigte in

Kijjingen als Erjaß für die an die Wehrmacht abgegebene Der-

jergungskuranjtalt ijt in die Wege geleitet. =

So hat ji die Ärztliche Abteilung des Minijteriums am

Ausbau der jozialen Fürjorge mitarbeitend, beratend und an-

vegend beteiligt. Über ihr eigentliches Aufgabengebiet hinaus

it jie angejihts der vielfachen Beziehungen diejes ärztlichen

Dienjtes zu den ärztlih-gejundheitlichen Aufgaben der übrigen

Arbeitsgebiete des Nlinijteriums zu einer ärztlichen Beratungs-

itelle des Minijteriums überhaupt geworden. Aud hierin

kommt die erhöhte Bedeutung zum Ausdrug,

die im Dritten Reid gerade dem Wirken der

Ärzte als Sadhwalter der DolRks- und Erb-

gejundheit zukommt.

Internationale Sozialpolitik

Deutjchland ijt aus dem Internationalen Arbeitsamt aus-

getreten. Dennod jind die internationalen jozialpolitijchen Be-

Im Gegenteil jteht Deutjchland

in engen Beziehungen zum Auslande, namentlid; zu den ihm

benahbarten Staaten. Es jchlog mit verjhiedenen Ländern

Staatsverträge ab, jo mit Polen, der Tichechojlowakei, Däne-

mark und verhandelt noch um einen jolden mit Frankreid).

3iel diejer Derträge ijt die Gewährung von Schuß für die im

Auslande lebenden und arbeitenden Deutjcdhen und die jich bei

uns aufhaltenden Ausländer. To

Die Blutprobe bei der Baterfehaftsfeftftellung

Don Dr.. Gerd Siebniß, Berlin

jhen Ärzteblatt“ 1936, Heft 6, behandelt. Hier joll von dem

heutigen Stande der rihterlihen Fejtjtellung der Dater-

jhaft durch die Blutprobe, die eine Domäne des ärztlichen

Sadverjtändigen ijt, die Rede fein. i

Die verfeinerten Methoden der medizinijhen Wifjenjchaft

haben in den legten Jahren neben der Unterjuhung des

menjhlihen Blutes auf die bekannten Rlafjiijhen Blutgruppen

noch die Unterfuhung auf die Blutfaktoren M, N und MNae-

bradt. Aud; damit kann die Forjhung nody nicht als abae-

ichlofjen betrachtet werden. So wird jchon jeit einiger Zeit

eine Einteilung des menjhlichen Blutes nad) den: Faktoren G

und H unterjucht, und Schiff jpridt in der „Deutjhen Dle-

dizinifchen Wohenjhrift“ 1933 S. 199 bereits davon, daß jhon

144 erblich bedingte Klajjen des Blutes nadgewiejen jeien.



‚Für den Richter und den ihn beratenden ärztlichen Sadıver-

‚ ändigen ijt die entfheidende Frage, wie weit die Er-

gebniffe der Blutgruppenforjchung bereits als gejihert an-

gefehen werden können, um braudibare Beweisgrundlagen bei

Klagen auf Unterhalt eines unehelihen Kindes, auf Einfed)-

tung der Ehelichkeit eines in der Ehe geborenen Kindes, bei

Meineids- und Blutjchandeprozeffen ufw. zu Tiefern.

Bis vor kurzem begnügte ji die Rechtjprehung hier mit

der Unterfuhung auf die Rlajfijchen Blutgruppen A, B, AB

und O, während fie, den Gutachten vieler Tandesgejundheits-

ämter und medizinifcher Autoritäten folgend, die Unter-

Juhungsergebnijje bei den jpäter entdeckten Blutfaktoren nod

nit als zuverläfjig anjah.

Im Iesten Jahre haben jedoch mehrere deutjde Gerichte

Unter Bruch mit der bisherigen libung die Fejtjtellung der

Daterichaft auf Grund der Blutfaktoren M, N und MN als zu-

verläffiges und ficheres Beweismittel angejehen. Das war

junäcjt in Strafprozefien der Fall, wo der Grundjag der

freien richterlihen Beweiswürdiqung qilt und der Richter da-

her freier als im Zivilrecht gejtellt ijt.

Profeffor Dr. Hippe, der den Lehrjtuhl für gerichtliche

dizin an der Univerfität Königsberg innehat, berichtet in

der „Deutjchen Jujtiz“ (1936, S. 74) über einen interejjanten

Fall: In einem Unterhaltsprozeß, in dem ein Lehrherr jein

Conrmädchen gejchwängert haben jollte, wurde der Tehrherr

3um Unterhalt des Kindes verurteilt. Außerdem kam es zu

einem Strafverfahren gesen den Lehrherren. Erjt in diejem

Derfahren wurde eine Blutunterfuchung vorgenommen, die bei

den Rlaffifchen Blutaruppen für Mutter und Kind A, für den

Öingeklagten O ergab, jo daß hiernach die Daterjhaft des An-

geklagten nicht ausgejchloffen werden konnte. Erjt die Unter-

juhung auf die Faktoren M und N ergab bei Mutter und

Lehrheren M, bei dem Kinde MN. Damit war erwieen, dab

der Angeklagte das Kind nicht erzeugt haben konnte, und er

wurde wegen erwiejfener Unfchuld freigefprodhen. Hippe teilt

allerdings mit, daß ihm von einem hohen Gericht nody vor

kurzem mitgeteilt worden fei, von einer nicht näher bezeich-

neten Unterjucungsanjtalt werde die Prüfung der M- und

N-Eigenjhaften nicht vorgenommen, und zwar aus Kojten-

erjparnisaründen. Hier wäre es Aufgabe des Richters, bei

der Anforderung der Blutprobe genau zu bejtimmen, daß

uch die Unterfuchung auf die Blutfaktoren M und N verlangt

werde. Für den Strafprozeg hat nunmehr auch das Reichs-

gericht in einer kürzlich veröffentlichten Entjheidung die SU-

verläffigkeit der Unterfuhung auf die Blutfaktoren M und N

anerkannt (Iur. Wocenjchrift 1936, S. 259).

Schwieriger ift diefe Frage im Unterhaltsprozeß bei der Ein-

tede des Mlehrverkehrs zu entjheiden. Bier jtellt das Gejeh

erhöhte Beweisanforderungen, indem es bejtimmt, ‚die Dater-

Ihaft eines der in Betradyt kommenden Männer müjje „ofjen-

bar unmöglich“ fein, um ihn als Erzeuger ‚auszujchließen.

Heuerdinas hat fich jedoh aud für diefe Fülle das Land-

gericht Teipzig in einem Urteil vom 25. Oktober 1955 auf den

Standpunkt aejtellt, daß die Unterjuhung nad) den Blut-

gruppenfaktoren M und N zu dem Ergebnis führen könne, die

Daterjhaft fei im vorliegenden Falle offenbar unmon-

lid und nigt nur unwahrjheinlidh,. Das Land-

gericht führt u. a. aus (Turiftiihe Wocenjcr. 1935, 5. 5458):

„Der Beklagte hat behauptet, die Kindesmutter habe während

der gejeßlichen Empfängniszeit auch mit dem Seugen R. aejhlecht-

lih verkehrt. Die Kammer kann in diejem Reditszuge zuguniten

des Beklagten einen jolhen Nehrverkehr von vornherein unter-

-itellen. Denn diejer Nehrverkehr hat, wie vom Kläger eingewendet

und bewiejen worden ijt, außer Betradjt zu bleiben, weil den lm-

tänden nad) offenbar unmöglid ijt, daß die Kindesmutter den

Kläger aus ihrer Beiwohnung mit R. empfangen hat ($ 1717 Abj. I

Sak 2 BGB). Der Amtstichter hat diefen Beweis durch das Gut-

‚achten des Injtituts für gerichtliche Medizin der Univerjität S. vom

28. Hovember 1954 als geführt angejehen. Danadı joll ji die

Daterihaft R’s zwar nit durch eine Unterfudung der Rlajjiicen

Blutaruppen, wchl aber durd die der Blutfaktoren M und N aus-
ichliegen Iajjen.

Wider diejes Gutachten hat der Beklagte in der Berufungsbegrün-
dung nicht ohne weiteres von der Hand zu weijende Bedenken gegen
den Beweiswert der Faktorenunterfuhung erhoben. Der Kammer
waren bisher nur jfoldhe Fälle bekannt, in denen die Ergebnijje der
Unterjuhung ter Rlajjiichen Blutgruppen mit denen der Blut-
faktoren M und N übereinjtimmten, fei es nun in einem die Dater-
Ihaft ausjchliegenden oder fie als möglich bezeicdhnenden Sinne.
Andererjeits aber Iag der Kammer das Gutachten des Landes-
agejundheitsamts zu D. vom 12. Dezember 1932 vor, in dem die
Unterfuhung der Blutfaktoren M und N als ein geeignetes Nlittel
genannt wird, „durch das hierbei gewonnene Ergebnis u. u. die
Daterjhaft einer Derjon als unwahrjheinlic“ zu erweifen. Bei
diefer Sachlage mußte davon ausgegangen werden, daß die FaR-
torenunterjudung zunädjt lediglid als Ergänzung und Kon-
trolle der Blutaruppenunterfuhung anzujehen jei, und daß ein
die Daterjchaft ausichliegendes Ergebnis der Faktorenunterjuhung
die Daterjhaft nicht als offenbar unmöglich, wie es das Gejeg in
S 1717 Abi. 1 Sat 2 BGB fordert, fondern nur als unwahrjhein-
lich dartue.

In feinem Gutachten vom 8. Auaujt 1935 hat das Tandesgejund-
heitsamt jedoch erklärt, daß es im Hinblick auf die neuen Erageb-
nijje der mediziniihen Forihung von feiner früheren zurückhalten-
den Stellung abaehe und in Fällen, in denen nad) der Unterfuchung
der Blutfaktoren M und N eine Daterjhaft ausgejhloffen wäre,
diefe Daterfhaft nunmehr als offenbar unmöalid und
niht bloß als unwahrjdeinlid anjehen müffe Die
Kammer hat Reine Bedenken aetragen, jid den Folgerungen diejes
eingehenden und zutreffenden Gutachtens anzujchliegen...

Biernadijtdie£ehrevonder Konftanzund Erb-
übertragung der Blutfaktoren als jo feft be-
aründetanzujehen, daß man ausdem Ergebnijje
ihrer Unterfuhung gegebenenfalls eine Dater-
ihaft aud dann als „ven Umftänden nad offen-
barunmöglid“ bezeihnenkann,wenndieklafji-
ihe Blutgqruppenunterjudung verjagt...

ad) alledem ift das Gutachten des Sandesgejundheitsamtes nidit
nur als zulälfiiges Beweismittel zu erachten, jondern aud als ein
joldes, das den höciten Anforderungen an Beweiskraft Geniüge
tut. Die Erzeugung des Klägers dur R. ijt deshalb in fiberein-
ftimmung mit der Anficht des Imjtituts für gerichtliche UTedizin
und des Sandesgejundheitsamtes als offenbar unmöglid Zu be-
zeichnen, ju daß die Beiwohnung zwijchen R. und der Kindesmutter
außer Betradjt zu bleiben hat, die gegen den Beklagten fpredhende
Daterjhaftsvermutung des $ 1717 Abj. I Sat 2 BGB dadurd) jomit
nicht ausgeräumt werden kann.“

Den Ausführungen diejes Urteils kann in vollem Umfange
beigetreten werden. Es jteht zu hoffen, daß die Fortjchritte
der medizinijhen Wiljenihaft nod die Zunerläffige Beftim-
mung weiterer Blutfaktoren bringen werden, damit die Ab-
jtammung in allen Sweifelsfällen immer zuverläfliger fejt-
gejtellt werden kann.

Hotwendig erjcheint allerdings eine gejegliche Regelung da-
hingehend, daß in allen Fällen, aljo 3. B. audy bei Anerken-
nung der Daterjchaft, die Nachprüfung der Abjtammung auch
gegenden Willen der Eltern und jonjtigen Berechtigten
von Amts wegen angeordnet werden kann und daß eine
Redhtspfliht zur Duldung der Blutunter-
juhung aud im Sivilprozef gejeggeberijch: feitgejegt
wird. Im Strafprozeß jind heute jchon Blutprobenentnahmen,
die nach den Regeln der ärztlichen Kunft vorgenommen werden,
ohne Einwilligung des zu Unterjuchenden zuläffig (8 81a
StPO in der Fajjung des Gejeßes vom 24. Ionember 1935).
Eine ausdrückliche gejegliche Bejtimmung für das Zivilrecht
fehlt dagegen noch, jo daß Hier noch die Möglichkeit bejteht,
die eindeutige Fejtjtellung der Daterjhaft in einzelnen Fällen
zu vereiteln. (Berlin-Wilmersadorf, Holsteinische Str. 34)

Nacfuche

Es wird um Angabe der Anjchrift des Stabsarztes gebeten,
ber im Jahre 1915, Augujt bis September, in der Kirche zu
Apremont in den Argonnen die Kranken und Derwundeten be-

treute. Angaben an die Schriftleitung des „Deutjhen Arzte-

blattes“, Berlin SW 19, Lindenjtr. 42,
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